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Agenda

1. Übersicht

2. Vorbereitung der GV

3. Einladung zur GV

4. Durchführung der GV

5. Neue statutarische 
Gestaltungsmöglichkeiten
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Aktienrechtsrevision

• Aktienrechtsrevision nach 
jahrzehntelangen Vorarbeiten im 
Juni 2020 vom Parlament 
verabschiedet

• Inkrafttreten per 1. Januar 2021 / 
2023 (Hauptteil)

• Revision bewirkt im Bereich der 
Generalversammlung:
• Stärkung der Aktionärsrechte
• Modernisierung der GV
• Flexibilisierung der GV revidierte Bestimmungen sind im Folgenden

mit gekennzeichnet
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Ordentliche GV

• Vorbereitung der GV
• Jahresrechnung erstellen
• Weitere Traktanden

• Einladung zur GV

• Durchführung der GV
• Nota bene: VR bleiben nach Ablauf ihrer 

statutarischen Amtszeit nicht vorläufig 
im Amt: BGE 4A_496/2021 
 Pünktliche Einberufung der GV 
erforderlich!

X + 6 MonateX
Abschluss des 

Geschäftsjahres

Ordentliche GV



MLL    MEYERLUSTENBERGER    LACHENAL     FRORIEP

Ausserordentliche GV

• Schwellenwerte
• Gleichbleibender Schwellenwert für 

nicht-kotierte Gesellschaften
• Herabsetzung des Schwellenwerts für 

kotierte Gesellschaften

• 60-Tage Frist für die Vornahme 
einer ausserordentlichen GV
• Fristbeginn mit Gesuchseingang
• Fristwahrung mit Zustellung der 

Einberufung der GV



Vorbereitung der GV
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Festlegung der Anträge an die GV

• Festlegung der noch ungeprüften
Jahresrechnung

• Vorlage der Jahresrechnung zur Prüfung an die 
Revisionsstelle

• Genehmigung der Jahresrechnung (OR 958 III)

• Festlegung des Antrags an die GV über die 
Verwendung des Bilanzgewinns

• Festlegung aller weiteren Anträge (ggf. auch  
Stellungnahme zu Aktionärsanträgen und 
Traktandierungsbegehen)

• Vorbereitung der Einladung zur GV mit 
Traktanden, Anträgen und obligatorischen 
Hinweisen

• VR-Sitzung/Beschluss zur Einberufung der GV 
und Verabschiedung der Einladung
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Festlegung der Anträge an die GV – kotierte Gesellschaft

• Zusätzliche Beschlusspunkte

• Katalog besteht heute bereits in 
der VegüV und wird neu ins 
Aktienrecht überführt
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Traktandierungsrecht der Aktionäre

• Senkung der Schwellenwerte

• Tiefere Schwellenwerte bei
kotierten Gesellschaften

• Erhöhte Bedeutung des 
Shareholder Managements
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Wahl des Verwaltungsrates

• Bestimmungen zur Amtsdauer
bleiben bestehen

• Grds. Pflicht zur Einzelwahl auch
für nicht-kotierte Gesellschaften

Gerade bei kleineren Gesellschaften
bietet sich aus Effizienzüberlegungen
die Aufnahme einer entsprechenden
Statutenbestimmung an



MLL    MEYERLUSTENBERGER    LACHENAL     FRORIEP

Wahl der Revisionsstelle

• Unter gewissen Einschränkungen
kann auf die (eingeschränkte) 
Revision verzichtet werden

• Revidierung von Abs. 4
• Schutz von Minderheitsaktionären
• Stärkung der Revisionsstelle in der 

aktienechtlichen Corporate 
Governance

• Wichtige Gründe?

• Begründung des Antrags an die 
GV
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Einladung zur GV
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Einladung

• Einladungsfrist beachten (ausser 
Universalversammlung)

• Minimalvorgaben gelten bereits 
heute

• Neuer Abs. 3: Sachlicher 
Zusammenhang der Aspekte eines 
Verhandlungsgegenstandes
• Totalrevision der Statuten?
• Sinnvolle Aufteilung reduziert 

Rechtsunsicherheit und Gefahr von 
Zusatzaufwand (Anfechtung oder 
Trennung während GV)
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Einladung

• Auflegung des Geschäftsberichts und 
des Revisionsberichts zur Einsicht der 
Aktionäre

• Aufforderung zur Einreichung von 
Traktandierungsbegehren mit Angabe 
eines Stichtags

• Festlegung der Formalitäten für die 
Überprüfung der Teilnahme- und 
Stimmberechtigung in der 
Generalversammlung

• Bekanntmachung bzw. Versand an die 
Aktionäre gemäss der in den Statuten 
vorgesehenen Form

Erleichterung: keine physische Auflage
von Geschäfts- und Revisionsbericht mehr
notwendig



Durchführung der GV
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Ablauf

• Zutrittskontrolle und 
Präsenzfeststellung

• Durchführung der GV 
entsprechend der Traktandenliste 
inkl. Protokollierung

“Drehbuch” und Q&A, um 
bestmöglich auf alle Eventualitäten
vorbereitet zu sein: (kritische) 
Fragen von Aktionären, mögliche
ad-hoc Anträge usw.
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Abstimmungsquoren

• Minderheitenschutz durch 
qualifiziertes Mehr

• Neu insbesondere relevant für:
• GV mit ausländischem Tagungsort
• Virtuelle GV

• Statutarisch können auch höhere, 
nicht aber tiefere Quoren 
vorgesehen werden
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Digitale GV

Hybride Generalversammlung

• Keine statutarische Grundlage erforderlich

(Rein) virtuelle Generalversammlung

• Statutarische Grundlage erforderlich

• Ebenfalls ohne statutarische Grundlage
möglich: virtuelle Universalversammlung
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Multilokale GV und ausländischer Tagungsort

• Abzugrenzen von der:
• Multilokalen GV zur
• GV mit ausländischem Tagungsort

• Möglichkeit des ausländischen 
Tagungsortes muss in die Statuten 
aufgenommen werden und es ist 
ein Stimmrechtsvertreter zu 
bezeichnen (allerdings Möglichkeit 
auf Verzicht)
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Anforderung an die digitale GV

• Der VR ist bei der Wahl der 
technischen Umsetzung frei

• Konsequenzen von technischen 
Problemen: OR 701f

• Auch die virtuelle GV muss 
protokoliert werden

•  Beizug eines spezialisierten
Providers i.d.R. empfehlenswert
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Protokoll

• Neu: Detaillierter Inhalt des 
Protokolls

• Neu: 30-Tage Frist



Neue statutarische
Gestaltungsmöglichkeiten
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Neue statutarische Gestaltungsmöglichkeiten

• Form der Generalversammlung, insbesondere bei:
• Virtueller Generalversammlung
• Generalversammlung mit ausländischem Tagungsort

• Virtuelle Generalversammlung:
• Erfordert grds. die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters
• Statutarische Abweichung für nicht-kotierte Gesellschaften möglich

• Wahl des Verwaltungsrates
• Einzelwahl als gesetzlicher Regelfall 
• Statutarische Abweichung für nicht-kotierte Gesellschaften möglich

• Allgemeine Punkte
• Ad-hoc Wahl des Präsidenten
• Vertretung auch durch Nicht-Aktionäre
• Form der Mitteilungen an Aktionäre (Zustellung per E-Mail vorsehen!)
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Fragen / 
Anregungen?
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Dr. iur. Christian Rebell, LL.M.
Partner
christian.Rebell@mll-legal.com
www.mll-legal.com
+41 58 552 00 67

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


